
Vorstand der Gesellschaft pro 1928/29-1931/32
; Bibliothek-Reglement

Objekttyp: AssociationNews

Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society

Band (Jahr): 14 (1927-1931)

Heft 5

PDF erstellt am: 22.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Vorstand der Gesellschaft pro 1928/29—1931/32
Präsident : Herr Dr. H. Thomann, Landquart, Graubünden.

Vizepräsident: Dr. Arnold Pictet, route de Lausanne 102, Genève.
Aktuar: Dr. August Oramann, Paulstraße 6, Winterthur,
Kassler : Dr. A. Corti, Dübendorf.
Redaktor und

Bibliothekar : „ Dr. Th. Steck, Tillierstraße 8, Bern.
Beisitzer; Prof. Dr. E. Bugnion, Aix-en-Provence.

„ Dr. H. Faes, Petit Montriond, Lausanne.

„ Prof. Dr. Ed Handschin, Markircherstraße 11, Basel.

„ Dr. F. Ris, Rheinau.
Prof. Dr. O. Schneider-Orelli, Höngg bei Zürich.

„ Dr. A. v. Schultheß Rechberg, Wasserwerkstraße S3, Zürich 6.

Alle außerhalb der Schweiz wohnenden Mitglieder haben den Jahresbeitrag
von Fr. 10 direkt an den Kassier im Laufe des Monats Januar einzusenden,
widrigenfalls ihnen die Mitteilungen nicht mehr zugeschickt werden.

Die Bände I bis VI der Mitteilungen sind vergriffen. Dagegen können
die Mitglieder wie bis anhin direkt vom Bibliothekar nachbeziehen:

Einzelne Hefte der Bände VII bis IX (ohne Fauna) à Fr. 1.—
X, XI und XIII. Preis der Hefte verschieden.

Favre, Faune du Valais (Lépid.) à Fr. 2.—
Nichtmitglieder haben sich für einzelne Hefte der Bände VII—XIII an die

Buchhandlung Alfred Scherz&Co., vormals O. A. Baeschlin in Bern zu
wenden, welcher der kommissionsweise Vertrieb der Hefte übertragen ist.

Bibliothek-Reglement
§ i.

Der Sitz der Bibliothek ist Bern.
§2.

Die Benützung der Bibliothek ist jedem Mitglied unentgeltlich
gestattet, doch fällt das Porto zu seinen Lasten.

§3.
Alle Bücher sollen direkt an den Bibliothekar zurückgesandt werden und

dürfen ohne diese Mittelperson nicht unter den Mitgliedern zirkulieren. Alle
Bücher sind jeweilen auf den 15. Dezember jeden Jahres dem Bibliothekar
zur Bibliothek-Revision franko einzusenden. Beschmutzte, tief eingerissene-
defekte oder beschriebene und angestrichene Bücher werden nicht retour genommen.

Deren Preis und Einband sind vom betreffenden Mitglied zu vergüten.

§4.
Wird von einem Mitglied ein Werk verlangt, das in Händen eines andern

Mitgliedes sich befindet, so muß das Desiderat innert Monatsfrist vom Tage
der erfolgten Rückforderung an einge-andt werden.

Die Gesellschaften und Private, die mit der Schweizer, entomolog.
Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen, werden ersucht, künftighin
alle Sendungen direkt an die Bibliothek der Schweizerischen
entomologischen Gesellschaft, Naturhistorisches Museum in Bern, einzusenden.
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